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Hütte auf SaMeuoag (gerrettal) lebhaft unterßüht
unb oom 8ettttaIfomitee burch feinen ißräfibeuten Sr.
Send; empfohlen, ber jogar bie Priorität für bai oon
ber ©eftion Siablereti eingereichte oorliegenbe ißrojeft
in bem momöglich ttächften Subget oerlangte. Süßer

SSBahrfcheinliehfett nach rotrb biefei ^ßrojeSt in fetner fe|r
balbigen Serroirflic|ung feine Sergögerung erletben. —
gerner unterftütgte bai Sentralfomitee auch bai ißrojeft
Ötiebergletfcher, bai oon ber ©eftion ©enf auige*
arbeitet mürbe. Sludj bie fei ißrojeft mirb in ben nächfien
fahren oermirflicht merben.

©flfferafrtraiHü uttö IBaffermattocl.
(Sortefpottbenj.) (fgortfepung.)

c) Sie SBahl ber SBaffermeffer. Sie SGBaffer®

merfe, begiefmngimeife Mafferoerforgungen laffen ftcf)
in gmet ©ruppen einteilen: ©rfteni in foliée, bie hoch*

gelegenei, ununterbrochen unb natürlich gußießenbei
SSßaffer derart in Behältern fammeln, baß bai SBaffer
mit natürlichem Stüde bent Serforgungineh, begm. ben

SetbraucpfieHen pgeführt mirb; gmeiteni'tn foteije, bie

auf mafcf)irietlem SBege bai SBaffer burch pumpen aui
einem ©ee, oom ©runbmafferbrunnen ober aus einem
mit natürlichem gulcmf fich füßenben ©ammelbeden einem
Hochbehälter guführen müffen, bamit ei non ba allen
Serbrauch§fießeti mit bem nötigen Srucf gußießt. Sabei
ift nicht nötig, baff bie pumpen in eine bii pm Se*

hälter gefchloffene Seitung arbeiten; biefer fann pm
Sluigfeich bleuen, fo baff nur baijenige ißumpmaffer
ntdjt in Siefen fliegt, bai jrotfefjen ißumpanlage unb Se*
hälter nidht im Serteilungitteß gebraucht mirb.

Slui obgenannter Sluffieflung ergibt fich, baß bie

Sßaffermetfe ber erften ©ruppe, bie mit natürlichem
©efäll arbeiten, hlnfichtlich Slnlagefoften im allgemeinen
günftiger baftehen ali biejenigen ber gmei ten ©ruppe,
bie auf mafchineßem SEBege gang ober teilroeife mit großen
Soften gang ober teilmeife bie pr ununterbrochenen
Serforgung nötigen SBafjermengen befdjaffen müffen.
©omit erforbert audj bie Berginfung unb Slbfdjretbung
bei Slntagemertei ber SBaffermetfe ber erften ©ruppe
einen meit geringeren Setrag ali biejenigen ber gmeiten
©ruppe, unb bementfprechenb mirb auch int gmeiten

gall ein höherer SEBafferpreii geforbert merben müffen.
Sieben ben Saufofien fommen aber noch bie Se*

triebiauigaben. Sa flehen bie SBaffermetfe mit natfir*
licljem Sufluß erft recht günftiger ba. Sei ihnen ßanbelt
ei fich nur um SBartung unb Unterhalt ber Queßfaffitngen
unb Settungen bii gum Sehälter, roährenb bei einem

Sumpmerf fortlaufende Setriebiauigaben für Sebienung,
SEBartung, eleftrtfcher ©trom ober Srennftoff ufm. hin»
gufommen.

Sie ©rfteßung einei SGBaffermerfei ift aber nicht nur
ein gemeinnüßigei, fonbern auch ein ßnangießei Unter*
nehmen. @i fann nur bann gefrntb entmicfeln, menn
ei auch finanziell auf gefunber ©runblage aufgebaut ift.
Sagu gehört cor allem bie Slrt unb SCBeife, m le bie ©in*
nahmen erfolgen ; benn aui ihnen müffen Slnlagefapital

Qtnfen unb Ibfchreibungen, ferner alle Setriebifoften
gebeeft merben. Sa einerfeiti gu geilen ber SGBaffer*

fnappheit bie Einlagen mit Queßmaffer oft gang in Ser*
legenheit fttib, anberfeiti jeber $ubjfmeter, ber fünfilict)
gehoben merben muß, bie Setriebiauigaben beeinflußt,
erfanb man bie SEBaffermeffer, bie ermöglichen, ben SSBaf*

fetoerbrauh ber eingelnen Slnfchlüffe fefigufteHen.

Man unterfcheibet hauptfächltch ©efchminbigfeitimeffer
(glügelrabmeffer) unb Solumenmcffer (©Reiben* unb

Kolbenmsfferj ; bei ben glügelrab* unb ©cheibenmeffettt
hat man bann roieöer bie SEßahl gmifcljen 9laß* unb

Srocfenläufern. Set ben Baßläufern ftnb Säht» unb

Seigermerf gufammengebaut. Sie SlbbidRung nach außen
erfolgt burc| etue biete ©laiptatte. Baßläufet ftnb burd)
bai SBegfaßen einer ©topfbüchfenbichtung empßnblicher
ali Srccfenläufer, bai ^et^t er geigt fteine Mengen
genauer an. Bachtetlig ift aber bei ihnen ber Umftanb,
baß eine größere Singahl oon S^hurabéen bem SEBaffet

auigefe^t ftnb (größere Ibnußung) unb bie Slbleibarfeit
burch bie fich manchmal fehr raf<h oerfchmutjenbe ®lai=
platte beeinträchtigt mirb. Sai mirft bann audh infofern
auf bie Soften ber gnfianbhattung, ali nach jeber Ôff*

nung bei Mefferi jeßt eine amtliche Bacheidjung gu er*

folgen hui- 9«* allgemeinen tritt bie Srübung ber ©la§*
platte nid^t fo tafd) ein, ali man oermuten fönnte.
Sei ben Srocfentäufern ift bai Set8®ï®erf oom
Sählerroerf bidbt abgefchloffen; bie Übertragung ber

Semegung erfolgt burch ©topfbüdhfe hlnburct) oer»

mittelft einer genau eingefchliffenen Sriebachfe.

Seim ©efchroinbigfeitimeffer muß bie gu

meffenbe glüffigfeit im Meßorgan eine je nach ber

Surchlaßfähigfett bei SEBafferi oerfdhieben große @e*

fc|minbtgfeit erreichen, ehe bie ntechanifdhe iReibung ber

üeroeatichen Seile überrounben mirb. ge größer ein @e=

fchminbtgfeitimeffer, umfo roeniger empßnbltch mtrb er
im allgemeinen fein. Sa fommen manchmal Sanbgemein*
ben auf ben ©ebanfen, baß ihnen mit mögltdjft lleinett
Mtffern am beften gebtent fei; befin etfieni fofien ße me=

niger, unb groeiteni geigen fte genauer an. Sei biefer
golgerung mirb aber etraai gang Nichtiges überfehen:
SBenn bie SOBaffermeffer gu fleiu gemählt ftnb, merbett

fie übermäßig 6eanfpract)t ; bai. gange SGBetf muß ph
oiet gu rafdj brehen, bemnach rafeije Slbnü^ung unb

oorgeitige guftaubfießungifoßen. Seßtere fallen heute ganj
befonberi Ini ©emidht, metl man für bie gnfianbftet»
lung im Surchfcijnttt beim gemöhnlidhen Hauimeffer
gr. 15.-— bii gr. 25.— rennen muß. 3luf bie Saner
ift ber gu Heine Meffer teurer ali ber größere. Mati
barf bie Siegel auffielest, baß in Käufern mit neugeit»

liehen Sab* unb ^af^eimichtungett ein ?/a"- Meffer für
3 unb mehr SGBohnungen gu flein ift.

Seim Sotumenmeffer mirb bai Solumen bei
buref)fließenben äBafferi gemeffen. Meßfammetn in gorm
oon Splinbern, ©dhetbenfammern ufm. merben abme(h§'
lungemeife gefüllt unb entleert. Sabei merben Äolben
ober ©Reiben gmangiläupg hin unb h^ bemegt. $a
bie ©röße ber oon ben Kolben ober Scheiben burch*.

meffenen 9iäume genau befannt iß unb höchfteni gang
Meine Serlufie gufolge Unbichtigfeiteit entfielen fönnen,

Dachpappen Asphaltprodukte
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Hütte auf La Neuvaz (Ferrettal) lebhaft unterstützt
und vom Zentralkomitee durch seinen Präsidenten Dr.
Leuch empfohlen, der sogar die Priorität für das von
der Sektion Diablerets eingereichte vorliegende Projekt
in dem womöglich nächsten Budget verlangte. Aller
Wahrscheinlichkeit nach wird dieses Projekt in seiner sehr
baldigen Verwirklichung keine Verzögerung erleiden. —
Ferner unterstützte das Zentralkomitee auch das Projekt
Riedergletscher, das von der Sektion Genf ausge-
arbeitet wurde. Auch dieses Projekt wird in den nächsten
Jahren verwirklicht werden.

WGmrbmch md WGrmWl.
(Korrespondenz.) (Fortsetzung.)

e) Die Wahl der Wassermesser. Die Wasser-
werke, beziehungsweise Wasserversorgungen lassen sich

in zwei Gruppen einteilen: Erstens in solche, die hoch-
gelegenes, ununterbrochen und natürlich zufließendes
Wasser derart in Behältern sammeln, daß das Wasser
mit natürlichem Drucke dem Versorgungsnetz, bezw. den
Verbrauchsstellen zugeführt wird; zweitens in solche, die

auf maschinellem Wege das Wasser durch Pumpen aus
einem See, vom Grundwasserbrunnen oder aus einem
mit natürlichem Zulauf sich füllenden Sammelbecken einem
Hochbehälter zuführen müssen, damit es von da allen
Verbrauchssteuer» mit dem nötigen Druck zufließt. Dabei
ist nicht nötig, daß die Pumpen in eine bis zum Be-
hälter geschlossene Leitung arbeiten; dieser kann zum
Ausgleich dienen, so daß nur dasjenige Pumpwasser
nicht in diesen fließt, das zwischen Pumpanlage und Be-
hälter nicht im Verteilungsnetz gebraucht wird.

Aus obgenannter Aufstellung ergibt sich, daß die

Wasserwerke der ersten Gruppe, die mit natürlichem
Gefäll arbeiten, hinsichtlich Anlagekosten im allgemeinen
günstiger dastehen als diejenigen der zweiten Gruppe,
die auf maschinellem Wege ganz oder teilweise mit großen
Kosten ganz oder teilweise die zur ununterbrochenen
Versorgung nötigen Wassermsngen beschaffen müssen.
Somit erfordert auch die Verzinsung und Abschreibung
des Änlagewertes der Wasserwerke der ersten Gruppe
einen weit geringeren Betrag als diejenigen der zweiten
Gruppe, und dementsprechend wird auch im zweiten
Fall ein höherer Wasserpreis gefordert werden müssen.

Neben den Baukosten kommen aber noch die Be-
triebsausgaben. Da stehen die Wasserwerke mit natür-
lichem Zufluß erst recht günstiger da. Bei ihnen handelt
es sich nur um Wartung und Unterhalt der Quellfassungen
und Leitungen bis zum Behälter, während bei einem

Pumpwerk fortlaufende Betriebsausgaben für Bedienung,
Wartung, elektrischer Strom oder Brennstoff usw. hin-
zukommen.

Die Erstellung eines Wasserwerkes ist aber nicht nur
ein gemeinnütziges, sondern auch ein finanzielles Unter-
nehmen. Es kann sich nur dann gesund entwickeln, wenn
es auch finanziell auf gesunder Grundlage aufgebaut ist.
Dazu gehört vor allem die Art und Weise, wie die Ein-
nahmen erfolgen; denn aus ihnen müssen Anlagekapital

Zinsen und Abschreibungen, serner alle Betriebskosten
gedeckt werden. Da einerseits zu Zeiten der Wasser-
knappheit die Anlagen mit Quellwasser oft ganz in Ver-
legenheit find, anderseits jeder Kubikmeter, der künstlich
gehoben werden muß, die Betriebsausgaben beeinflußt,
erfand man die Wassermesser, die ermöglichen, den Was-
serverbrauch der einzelnen Anschlüsse festzustellen.

Man unterscheidet hauptsächlich Geschwindigkeitsmesser
(Flügelradmeffer) und Volumenmesser (Scheiben- und

Kolbenmesser) ; bei den Flügelrad- und Scheibenmessern
hat man dann wieder die Wahl zwischen Naß- und
Trocken läufern. Bei den Naßläufer u sind Zähl- und

Zeigerwerk zusammengebaut. Die Abdichtung nach außen
erfolgt durch eine dicke Glasplatte. Naßläufer sind durch
das Wegfallen einer Stopfbüchsendichtung empfindlicher
als Trockenläufer, das heißt er zeigt kleine Mengen
genauer an. Nachteilig ist aber bei ihnen der Umstand,
daß eine größere Anzahl von Zahnrädchen dem Waffer
ausgesetzt sind (größere Abnutzung) und die Ablesbarkeit
durch die sich manchmal sehr rasch verschmutzende Glas-
platte beeinträchtigt wird. Das wirkt dann auch insofern
auf die Kosten der Instandhaltung, als nach jeder Öff-
nung des Messers jetzt eine amtliche Nacheichung zu er-

folgen hat. Im allgemeinen tritt die Trübung der Glas-
platte nicht so rasch ein, als man vermuten könnte.

Bei den Trockenläufern ist das Zeigerwerk vom
Zählerwerk dicht abgeschlossen; die Übertragung der

Bewegung erfolgt durch eine Stopfbüchse hindurch ver-
mittelst einer genau eingeschliffenen Triebachse.

Beim Geschwindigkeitsmesser muß die zu

messende Flüssigkeit im Meßorgan eine je nach der

Durchlaßfähigkeit des Wassers verschieden große Ge-

schwindigkeit erreichen, ehe die mechanische Reibung der

beweglichen Teile überwunden wird. Je größer ein Ge-

schwindigkeitsmesser, umso weniger empfindlich wird er
im allgemeinen sein. Da kommen manchmal Landgemein-
den auf den Gedanken, daß ihnen mit möglichst kleinen

Missern am besten gedient sei; dekn erstens kosten sie we-

niger, und zweitens zeigen sie genauer an. Bei dieser

Folgerung wird aber etwas ganz Wichtiges übersehen:
Wenn die Waffermeffer zu klein gewählt sind, werden
sie übermäßig beansprucht; das ganze Werk muß sich

viel zu rasch drehen, demnach rasche Abnützung und

vorzeitige Jnstandstellungskosten. Letztere fallen heute ganz
besonders ins Gewicht, weil man für die Jnstandstel-
lung im Durchschnitt beim gewöhnlichen Hausmesser
Fr. 15.— bis Fr. 25.— rechnen muß. Auf die Dauer
ist der zu kleine Messer teurer als der größere. Man
darf die Regel aufstellen, daß in Häusern mit Neuzeit-

lichen Bad- und Wascheimichtungen ein ^/s" Messer für
3 und mehr Wohnungen zu klein ist.

Beim Volumenmesser wird das Volumen des

durchfließenden Wassers gemessen. Meßkammern in Form
von Zylindern, Scheibenkammern usw. werden abwechs-

lungsweise gefüllt und entleert. Dabei werden Kolben
oder Scheiben zwangsläufig hin und her bewegt. Da
die Größe der von dsn Kolben oder Scheiben durch-,

messenen Räume genau bekannt ist und höchstens ganz
kleine Verluste zufolge Undichtigkeiten entstehen können,

vAckpÄppeK .àpkMpmàckte
6 cl Q. Tvmcki MV LLKtt
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entfpidht bte Slngahl ber £>to= unb ^etbewegungen, begw.
©re^ungen, bte auf ein Sähltoerf übertragen werben, genau
bem bur^ftoffenen Bolumen. Kolbenmeffer itnb ©chei»
benttieffer fommen nur in grage bei gang reinem 9Baf=

fer, weil felbft ©anbförnchen bte Kolben begw. ©Reiben
jum ©iidftanb, letztere gar gum Brechen bringen föm
nen. ®te ©cbeibennteffer finb, rote ade fein unb genau
gebauten SReßoorridEitungen ober Apparate, empftnblidjer
al§ bte glügelmeffer. ®a§ Bohrneß bebarf einer guten
SBärtung; ©erläge gufolge rafdjem Öffnen unb ©fließen
ber Çpbranten, bei geuerwehrübungen unb beim ©traßen»
fprißen, foUten oermieben werben. ®iefe Borftcl)tlmaß»
regel ift aber an unb für fiel) fetjon geboten mit Büc!»

fic^f auf bal Bohrneß überhaupt. ©I finb uni gälte
befannt, mo buteß unfachgemäße fcpbrantenbebienurtg,
feitenl bel ©preugmagenführerl, innert wenigen faßten
eine größere Slnjaljl Bleifugen he*aulgettieben tourbe,
rooburet) bebeutenbe SBafferoerlufte entftanben. 3lud)
roegen ber Beimifchung oon ©anb ift ein ©djeibenbrueb
feiten, fofern beim SReffer ber nötige ©anbfilter in Dcb»

nung ift. @o beläuft fiqs bte Slngaßl ber ©chetben&rüdEje
in einem Beß mit über 500 ©djeibenmeffem jährlich auf
wenige ©tüdfe.

gär bie SBaßl bei geeigneten SReffer! ift neben ben

2lnfd)affunglfofien, bte für ben ©dheibenmeffer bebeutenb
Ijößer ftnb all beim glügelmeffer, in erfter Sinte bte

Sefcßaffenheit bel SBafferl aulfcßlaggebenb. SGßenn bal
Éaffer reichlich ©anb mitführt, muß ber ©djeibenmeffer
einer häufigeren Reinigung untergogen werben all ber
(pgelrabmeffer. 2Bo für bie laufenbe .gnfianbhaltimg
fa^oerftänbigel ißerfonal im eigenen ober in einem
benachbarten betrieb oorhanben ift, fann man ohne
Siebenten ben ©dheibenmeffer wählen. 3ft bal Settungl»
toaffer podfommen frei oon ©anb ufw., fo wirb man
mit, SBorteil ben ©cheibenmeffer anwenben; biefer recht--

fertigt bie etwal hbh««u Slnfä^affunglfoften, weil er fo»

jufagen jeben tropfen mißt. ®ie ©dheibenmeffer geigerc

gang erheblich mehr an all bie glügelrabmeffer, unb
jroar nur infolge ihrer größeren @mpfinblid)fett bei flei=
nen ®ur<hflußmengen. @1 beginnen g. B. richtig gu get»

gen: ©in 12 mm-@<heibenmeffer fdhon bei einem ftünb»
ließen ©ureljfluß oon etwa 15 1 (bal heißt bei V* mtn./l),
ein 12 mm-glügelrabmeffer befter Slusfüßrung aber erfi
non etwa 50 1 per ©iunbe an.

Bei Söaffer mit giemlich ftarfen Beimengungen oon
©anb unb wo reid}licjh SBaffer gur Berfügung fte|t,
wirb man bem gtügelrab»2Baffermeffer ftetl ben Bor»
jug geben. ®abei ift aber nicht außer acht gu laffen,
baß bie einjelnen gabrifen meßt über bte gleichen @r=

fahrungen oetfügett. ®ie Befcßaffitttg oon Söaffermeffern
ift eine große Slulgabe für febel SBetf unb Überbiel
eine aSertrauertsfrage. SIul einigen wenigen SRufiermeffern,
bte bann boeß meift nur einige 3tah*e tut Betrieb, ftan»
ben, barf man teine ©dfjlüffe auf bie Quoerläffigfeit unb
®auerhäftig!eit ber einzelnen ©gfteme gießen ; benn Heine
8ufäEigfeiten formen einen SReffer gum ©ttdfianb brin-
gen, unb einige wenige 3aßre genügen nicht, um bie

S)auerhaftig!eit gu beurteilen. SRaßgebenb finb größere
®affetroetfe, bie fdhon jahrgeßntelang SB affer tn e ffer oer»
ifhiebenfter ©pfteme befißen, fie felbft inftanbhaiten unb
über biefe Kofietr wie über bie 3lrt unb |)äufigfeit ber
Arbeiten genaue luffdjriebe haben. ©I barf hie* erwähnt
werben, baff wir in ber Schweig leiftanglfäßige SBaffer»
weffetfabrifen haben ; beren ©rgeugniffe hatten ben Ber»
gleidh mit ben aullättbifcßen feßr woI)l aul. Kleinere
®em.einben, für Me fiel} bie eigene 3tifianbhaltung unb
wjjung niemall lohnen wirb, haben bamit ©elegenheit,
Mcfe Itbeiten burth balfenige ifôerï aulführen ju laffen,
ba§ bie äBaffermeffer lieferte. ®te§ hat entfcbie'Den feine
Sw^en Borteile.

Bei ber 2Baf)l einel * SBaffermefferl ift ber |>aupt?
wert gu legen auf bie lulführung unb Suoerläffigfeit.
®er ifireil allein barf nicht aulfc|laggebenb fein. ®te
etwaigen 3Rehrtofien bei ber Stnfchaffung guoerläfftger
Söaffermeffer werben wettgemacht burdh bie bauernb hohe
SRe^genauigfeit, oerbunben mit einer SRehreinnahme an
3Bafferjin§, bie manchmal im erfien Qahr fdhon höhe*
ift all ber bei ber Ülnfchaffung ber SReffer aufgewenbete
einmalige Sflehrpreil.

Befonbere Beachtung etforbern bie Angaben ber ©c=

fteller über bte geringfien ftünblidhen ®urd)flu§mengen,
bei benen ber SReffer noch mit etner in ißrogenten bar»
über ober barunter angegebenen ©enauigïeit anjetgt.
geier weifen bie oerfdhtebenèn ©gfteme unb gabrifate
m anomal gro§e Unterfdhtebe auf. größer biefe
®urchflußmenge ift, befto beffer ift ber SBaffermeffer.
®iefe Angabe ift nicht gu oerwedhfeln mit ber geringfien
SRenge, bei ber ftdh ber SBaffermeffer nodh bewegt.

5Dlan fönnte einwenben, in ber oom .Bunbesrat un»
term 20. Dftober 1918 genehmigten BoUjiehungloerorb»
nung betreffenb bie amtliche Prüfung unb Stempelung
oon 2Baffermcffern feien biefe 3Rinbeftmengen ja oorge»
fchrieben, unb bamit fei ade ©ernähr für febel SEBaffer»

mefferfpfiem gum oornheretn geboten. 9Bir woden an
praîtifd|en Beifpielen tiefen ^unït näher unterfudhen,
(jn 3lrtifel 17 ber genannten Berorbnung ftnb gwifdhen
Bohrweite nnb ®urtf)laßfähtgfeit folgenbe Begtehungen
feftgelegt:
Bohrweite: 10 15 20 25 30 40 50 mm.
©urdfjlaßfähiglelt : 2 3 5 7 10 20 30 per Stunde.

Unb Brttfel 19 beftimmt:
®ie Berbraudhlwaffermeffer haben folgenben Slnfprü»

«hen gu genügen:
1. Beue SReffer bürfen bei etner Belüftung oon

5 feil 50 % ber ®ur^laßfähigleit in ber Slngelge einen
gehler oon + 3 % nicht überfchreiten unb müffen btl
1 o/o Belüftung anlaufen.

2. Beparierte SReffer bürfen bei einer Beladung oon
5 bil 50 o/o ber ®urdhlaßfähtgleit einen gehler oon
+ 4 o/o nicht überfchreiten unb müffen btl 3 ®/o Be=

laftung anlaufen.
®ie bilher gebräudhlidhen Va", V-t 1 ", Vt "» l'/a"

unb 2 "»SReffer entfprechen ben ©ur^meffern 15, 20,
25, 30, 40 unb 50 mm.

®te SReffer müffen baher anlaufen unb btl auf
+ 3% begm. + 4 o/o genau geigen :

$urd)meffer 15 20 25 30 40 50 mm
®urct)n!£ffer '/a 74 1 l'/i 17s 2 2ol! eng!,.

®ard)Iü6fä&igfeit 3 5 7 10 20 30 m'VSt.

©uïc^îaèfâlîigfeit 50 83 117 167 333 500 l/|ßin=
Snlauf neuer Itltss r bei 0 5 0 8 1,2 1,7 S 3 5 0 l/rilin.
ütilaul repar. Messer bei 1.5 2,5 3,5 5,0 10,0 15 0 l/iiiin.

± 3 % genau neuer liîesser bei\ ^ ,0 6 8 as 166 26 i/min
± 4 °/o genau repar. IPesser bei/ ^ ^ ^ ^

ffierra ein neuer ober reparierter SReffer innert bie»

fen ©reo gen bie geblergrenge nicht überfchreitet, barf er
eingefeßt werben. SRan erfteht hteraul, baß, je größer
ber eingefeßte SReffer ift, umfo weniger bte tletneren
Ber lüfte, wie g. B. rinnenbe Jahnen unb Seitungen,
unbidhte Klofettanlagen ufw., oom SReffer oodftänbig an»
gegeigt werben. Sofern ber SReffer nur ben in ber Bod»
giehungloerorbrtung aufgefteßten Slnforberungen entfpridht
unb nicht auf Heinere all bte ben SRtnbefianforberungen
entfpre^enbe SRengett genau geigt, fann feßr oiel SBaf»
fer gebraust unb oergeubet werben, ohne baß el im
SBaffermeffer gum Slulbrudt Fommt. ©tner ber häußgßen
Berlufte ftnb tropfenbe Jahnen unb rinnenbe Ktofettan»
lagen. Bei leßteren hanbelt el fié meift um SRengett
oon ein, anberthalb bil gwei SRtnutenliter. ®iefe 9Baf=
ferabgabe erreicht nodh «idht bie SRengen ber unterßen
Sahlenreihd obiger Sufavnmenftedung. ^eber SRinuten»
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entspicht die Anzahl der Hin- und Herbewegungen, bezw.
Drehungen, die auf ein Zählwerk übertragen werden, genau
dem durchflossenen Volumen. Kolbenmesser und Schei-
benmesser kommen nur in Frage bei ganz reinem Was-
ser, weil selbst Sandkörnchen die Kolben bezw. Scheiben

zum Stillstand, letztere gar zum Brechen bringen kön-

nen. Die Scheibenmesser sind, wie alle fein und genau
gebauten Meßvorrichtungen oder Apparate, empfindlicher
als die Flügelmesser. Das Rohrnetz bedarf einer guten
Wartung; Schläge zufolge raschem Offnen und Schließen
der Hydranten, bei Feuerwehrübungen und beim Straßen-
spritzen, sollten vermieden werden. Diese Vorsichtsmaß-
regel ist aber an und für sich schon geboten mit Rück-

ficht auf das Rohrnetz überhaupt. Es sind uns Fälle
bekannt, wo durch unsachgemäße Hydrantenbedienung,
seitens des Sprengwagsnführers, innert wenigen Jahren
eine größere Anzahl Bleifugen herausgetrieben wurde,
wodurch bedeutende Wasseroerluste entstanden. Auch

wegen der Beimischung von Sand ist ein Scheibenbruch
selten, sofern beim Messer der nötige Sandfilter in Ord-
nung ist. So beläuft sich die Anzahl der Scheibenbrüche
in einem Netz mit über 500 Scheibenmessern jährlich auf
wenige Stücke.

Für die Wahl des geeigneten Messers ist neben den

Anschaffungskosten, die für den Scheibenmesser bedeutend
höher sind als beim Flügelmesser, in erster Linie die

Beschaffenheit des Wassers ausschlaggebend. Wenn das
Wasser reichlich Sand mitführt, muß der Scheibenmesser
einer häufigeren Reinigung unterzogen werden als der
Flügelradmesser. Wo für die laufende Instandhaltung
sachverständiges Personal im eigenen oder in einem
benachbarten Betrieb vorhanden ist, kann man ohne
Bedenken den Scheibenmesser wählen. Ist das Leitungs-
wasser vollkommen frei von Sand usw., so wird man
mit-Vorteil den Scheibenmesser anwenden; dieser recht-
fertigt die etwas höheren Anschaffungskosten, weil er so-
zusagen jeden Tropfen mißt. Die Scheibenmesser zeigen

ganz erheblich mehr an als die Flügelradmesser, und
zwar nur infolge ihrer größeren Empfindlichkeit bei klei-
nen Durchflußmengen. Es beginnen z. B. richtig zu zei-

gen; Ein 12 mm-Scheibenmesser schon bei einem stünd-
lichen Durchfluß von etwa 15 1 (das heißt bei Vi min./I),
ein 12 mm-Flügelradmesser bester Ausführung aber erst
von etwa 50 I per Stunde an.

Bei Wasser mit ziemlich starken Beimengungen von
Sand und wo reichlich Wasser zur Verfügung steht,
wird man dem Flügelrad-Wassermesser stets den Vor-
Mg geben. Dabei ist aber nicht außer acht zu lassen,
daß die einzelnen Fabriken nicht über die gleichen Er-
fahrungen verfügen. Die Beschaffung von Wassermessern
ist eine große Ausgabe für jedes Werk und überdies
eine Vertrauensfrage. Aus einigen wenigen Mustermessern,
die dann doch meist nur einige Jahre im Betrieh stan-
den, harf man keine Schlüsse auf die Zuverlässigkeit und
Dauerhaftigkeit der einzelnen Systeme ziehen; denn kleine
Zufälligkeiten können einen Messer zum Stillstand brin-
M, und einige wenige Jahre genügen nicht, um die

Dauerhaftigkeit zu beurteilen. Maßgebend sind größere
Wasserwerke, die schon jahrzehntelang Waffermesser ver-
schiedenster Systeme besitzen, sie selbst instandhalten und
über diese Kosten wie über die Art und Häufigkeit der
Arbeiten genaue Ausschriebe haben. Es darf hier erwähnt
werden, daß wir in der Schweiz leistungsfähige Waffer-
u-esserfabriken haben; deren Erzeugnisse halten den Ver-
gleich mit den ausländischen sehr wohl aus. Kleinere
Gemeinden, für die sich die eigene Instandhaltung und
Eichung niemals lohnen wird, haben damit Gelegenheit,
diese Arbeiten durch dasjenige Werk ausführen zulassen,
das die Wassezmesser lieferte. Dies hat entschieden seine
NMn Vorteile.

Bei der Wahl eines - Wassermessers ist der Haupt-
wert zu legen auf die Ausführung und Zuverlässigkeit.
Der Preis allein darf nicht ausschlaggebend sein. Die
etwqigen Mehrkosten bei der Anschaffung zuverlässiger
Wassermesser werden wettgemacht durch die dauernd hohe
Meßgenauigkeit, verbunden mit einer Mehreinnahme an
Wafferzws, die manchmal im ersten Jahr schon höher
ist als der bei der Anschaffung der Messer aufgewendete
einmalige Mehrpreis.

Besondere Beachtung erfordern die Angaben der Er-
steller über die geringsten stündlichen Durchflußmengen,
bei denen der Messer noch mit einer in Prozenten dar-
über oder darunter angegebenen Genauigkeit anzeigt.
Hier weisen die verschiedenen Systeme und Fabrikate
manchmal große Unterschiede auf. Je größer diese

Durchflußmenge ist, desto besser ist der Wassermesser.
Diese Angabe ist nicht zu verwechseln mit der geringsten
Menge, bei der sich der Waffermesser noch bewegt.

Man könnte einwenden, in der vom .Bundesrat un-
term 20. Oktober 1918 genehmigten Vollziehungsverord-
nung betreffend die amtliche Prüfung und Stempelung
von Waffermeffern seien diese Mindestmengen jà vorge-
schrieben, und damit sei alle Gewähr für jedes Wasser-
messersystem Zum vornherein geboten. Wir wollen an
praktischen Beispielen diesen Punkt näher untersuchen.

In Artikel 17 der genannten Verordnung find zwischen
Rohrweite und Durchlaßfähigkeit folgende Beziehungen
festgelegt:

Rohrweite: 10 15 20 25 30 40 50 mm.
Durchlaßfähigkeit: 2 3 5 10 20 30 M fimà

Und Artikel 19 bestimmt:
Die Verbrauchswaffermesser haben folgenden Ansprü-

chen zu genügen:
1. Neue Messer dürfen bei einer Belastung von

5 bis 50 °/g der Durchlaßfähigkeit in der Anzeige einen
Fehler von 3 °/» nicht überschreiten und müssen bis
1 o/o Belastung anlaufen.

2. Reparierte Messer dürfen bei einer Belastung von
5 bis 50 °/o der Durchlaßfähigkeit einen Fehler von

4 °/v nicht überschreiten und müssen bis 3 °/<> Be-
lastung anlaufen.

Die bisher gebräuchlichen V2", V4 ", 1", °/t ", l'/s"
und 2 "-Messer entsprechen den Durchmessern 15, 20,
25, 30, 40 und 50 mm.

Die Messer müssen daher anlaufen und bis auf
30/0 bezw. 4 °/o genau zeigen:

Durchmesser IS 20 2S 30 40 SO mm
Durchmesser '/» V« 1 l'F 1'/- 2 Wî.,
Durchlaßfähigkeit 3 S 7 10. 20 30 mV!!.
Durchlaßfähigkeit SO 83 117 167 313 500 IM
WM Mîl HîttN dlî OS 08 1.2 1.7 33 so IM
WM NM. RîM bî! I S 2,5 3.S S.0 10,0 IS O IM.
ill Z 7° MU NM IHttM dilt 2-- .z S 8 83 166 2S là^i7°g»rM.WMW/ ^ ^ ^ ìb.b 25 IM.

Wenn ein neuer oder reparierter Messer innert die-
sen Grenzen die Fehlergrenze nicht überschreitet, darf er
eingesetzt werden. Man ersieht hieraus, daß, je größer
der eingesetzte Messer ist, umso weniger die kleineren
Verluste, wie z, B. rinnende Hahnen und Leitungen,
undichte Kiosettanlagen usw., vom Messer vollständig an-
gezeigt werden. Sofern der Messer nur den in der Voll-
ziehungsverordkmng ausgestellten Anforderungen entspricht
und nicht auf kleinere als die den Mindestanforderungen
entsprechende Mengen genau zeigt, kann sehr viel Was-
ser gebraucht und vergeudet werden, ohne daß es im
Waffermesser zum Ausdruck kommt. Einer der häufigsten
Verluste sind tropfende Hahnen und rinnende Klosettan-
lagen. Bet letzteren handelt es sich meist um Mengen
von ein, anderthalb bis zwei Minutenliter. Diese Was-
serabgsbe erreicht noch nicht bis Mengen der untersten
Zahlenreihe obiger Zufammenstämg. Jeder Minuten-
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fiter macht aber ht 24 ©tmtben'1,44 m®, itt 30 Sagen
über 43 m® SBaffer aul.

Seim Volumenmeffer werben and) fetjr geringe
altengen richtig genteffen; beim ©efchwinbigfeitlmeffer
ift btel nicht im gleiten 9Jîaf)e möglich, toeil gum Ein»

lauf eine beftimmte aBaffergefchwinbigfeit oorhanben fein
mufj, mal eine beftimmte, mit bem größeren Surcl)»
meffer fteigenbe EBaffermenge bebingt. Sie in Strtifel 19
feftgelegten Elnfprüdge ftnb aul ben ©efchwlnbigfeitl»
meffern abgeleitet; an bie Volumenmeffer batte man
bebeutenb fd)ärfere Elnforberungen ftellen fönnen.

Elulbrüdficf) fei bemerlt, bafj im allgemeinen bie

gtügelrabmeffer neuefter Vauart genauer geigen all bie

in Elrttfel 19 gefteHten Slnforberüngen. SBtr wollten Ie=

bigltd) geigen, wie wichtig bie 2Bat)l bel ©pfieml unb
bie SBat)l bei gabrifatel auf bie Sauer unb auf bie

Vetrieblrechnung fein fann, unb baff nidE-t ein unbebeu»
tenber Sftehrpretl, fonbern bie Efolführung unb guoer»
läffigfett, bie 3Jtepgenauig!eit im neuen unb reparierten
guftanb maßgebend fein foHen. 91eue Eft e ffer jeigen
meift beffer all bie com ©efet) oerlangten Ûtinbeftan«
forbetungen ; wichtiger ift wof)t ber llmftanb, wie genau
btefe aiteffer nach ein bil gmei Qa^rge^nten noch ftnb,
ob man fie beim fpäteren Etachefdjen nur nod) fnapp
innert bie gefjlergrenge bringt, ober ob fie aud) weiter»
hin wefentließ innerhalb biefen ©rengen richtig geigen.

(gortfefcung folgt.)

3m fchweigerifc|en ©täbteoerbanb hielt ber ferner
©tabtargt Sr. $aulwirth einen intereffanten Vortrag
über „EBohnunglfanierung", beffen Qulnteffeng er
laut „8üric|er ^3oft" in bie folgenben ^Softulate gufam«
menfajjte:

©ine ber empfinbfidjfien Krleglfolgen : ber ungeheure
aitangel an gefunben unb preilmürbigen Kleinwohnungen
!ann auf bem EBege bel fommunalen, bei fuboentionier»
ten genoffenfdhaftfi^en unb bei prioaten EBohnunglbauel
nid)t in genügenber EBeife behoben werben. Srot) ben

aufjerorbentüchen ftnangieHen Ülnftrengungen oon Vunb,
Kantonen unb ©emeinben, welche bie obere ©renge ber
Seiftunglfähigfeit erreicht haben, wohnt ein unoerhällttil-
mäfsig grofjer Vruchieil unferer Veoölferang, fpegieE in
ben gröfjetn ©täbten, in SBohnungen, welche fanitarifdh
abfolut ungenügenb ftnb, welche bie Vrutftatten chroni»
fdher Volfsfranfheiten btlben unb fpegieE bie ©efunbheit
unb bie ©itten unferer hemwwadhfenben Qugenb auf bal
fchwerfte gefährben.

Sie h9ghnif«h ungenügenben SBohnungen ber ©täbte
befinben ftd) hauptfädhlid) in ben alten ©tabtteilen,
3n benfelben ift teilmeife etn weit oorgefshrittener wohn»
baulidher ßerfaE gu fonfiatleren ; berfelbe bilbet in 33er»

binbung mit bem oft ooEftänbigen 9Rangel an fanüuren
©inrichtungen, nebft beängfitgettber Ueberoölferung, ben

Dauptgrunb gefunbljeitlicher ©dhäbigungen.
Stefe ungefunben SBohnungen rnüffen all folch« gang-

fid) ober teilweife oerböten werben, bil eine grünb»
lidfie SRenooation ein Gewöhnen wieber erlaubt, Sie
gefetlichen Vefiimmungen gur Sachführung folcher
2Bohnoerböte ftnb meift nicht oorhanben unb müffett
belhalb erlaffen werben,

Sie Entwöhnungen ftnb bjeute meift Me biEigften,
refpeftioe etngig biEigen unb für gemiffe Vofflfreife auch
eingig erfdhwingli^en SBohnfiätten. Sie gefe|üc|e ©d)Uef=
jung berfelben unb bie Verfetjung bereu Bewohner in
neue SBohnfiätten bilbet für biefe Kceife eine derartige
Verteuerung ber 8eben§haltung, baf) eine öffentliche
Unter ft ü^ung eintreten mufj, welcher ber armenpoli»

geifidhe ©harafter foweit möglidh genommen werben foEte.

Ser SBohnunglbau an ber Peripherie ber
©täbte bilbet neben ben grofjen gefunbheitlidhen Vor»
teilen oolflmirtfchaftfidhe 9Îacf|teile, weldhe in Vetradfjt

gegogen werben rnüffen. ©inmal geht burdh bie beftätt»
bige fflacfjenoergrofjerung ber ©täbte wertooEel Kultur»
lanb feinem eigentlichen Swede oetloren, unb fobantt
eniftehen burdh ^ großen ©ntfernungen oou ihren etgent»

liefen Verbtenftgelegenhetten ben betreffenben Vewohnertt
oft fempfinbltdhe wirtf^aftfiche ©chäben.

Viele fleine ©ewerbetreibenbe, Slrbeiter ufw. fthb be»

treffenb Elulfommen an bie ©teile ihrer bilherigen Sä»

tigfeit gebunben.
Sie gefehfid)en SBohnoerbote entwerten bie betreffen»

ben DbjeEte, beren SJtietginlertrag oft bal etngige ©in»
fommen ber betreffenben ©igentömer bilbet; eine map»
male hppotheïartf^e Velaftung oerunmöglicht gleidhgeitig
bal^glüfftgmachen finangieEer Vîittel gur Sachführung
ber notwenbigen fanitarifchen Etenooationen, 3" foldhen
gäEen foE, gefunbe Sage unb ein genügenber wohnbau»
ficher Sùftanb ber betreffenben 2Boi)nungen ooraulgefe|t,
unb wenn anbere Söfungen nidht in grage fommen, bie

oerlangte Etenooation aul öffentli^en ajlitteln
burchgeführt werben.

Sie 3«oeftierung öffentlicher 9Jltttel in
Prioatbauten bebarf einer gefetjfichen, heute meift'
nodh fehlenben Siegelung. Sie 3noeftterung fann er»

folgen à fonbl perbu ober gu gewiffen Veblngungen
gegen ©icherfteEung. Stefe festere fann geregelt werben:

a) eibgenöfftfeh, burdh einen neuen Etrt. 820 btl gum

S-©. 93.: „IBirb ein ©ebäube burdh eine Sienooation,
Sie unter SJlitwirfung öffentlicher ©etber erfolgt, im
EBerte erhöht, fo fann ber ©igentümer gur ©idjerung
feine! ©läubigerl ein Pfanbredht in bal ©runbbudh ein»

tragen laffen, bal aEen anbern eingetragenen Velaftun»
gen oorgeht."

b) fantonal, aufbauenb auf Elrt. 784 3- ©• S3- im
©inue öffentlich redhtfidher ©runblaften : ©ntweber burdh

©rlap etnel SBohngefehel ober ergängenber Veftimmun»
gen im ©tnführunglgefeh gum 3 ©• S3- Kantonale §9»
pothefargefe^e ftnb mit btefen 9ieuerungen in ©inflang
gu bringen.

Ste angebeuteten Setailfragen werben am befien ge»

regelt in einem aEe unfere aBobnoerhältniffe umfaffenben
eibgenöffifcheit Sohn» unb Stebelunglgefeh-

Sie Éngelegenheit würbe bem Verein für gemein»

nötigen SBohnunglbau überwiefen.

öerelfibwiin iifeer fleit HbDan itr einfiiftr-
leisftrlrtîiitgen zwiicDen «er und

Deuucbluttd.
(3«fat)proto£oU oom 8. September 1925 gum f^meigettfdh»

beutfehen 5protoïoB übet bie ©nfubrbefdjräntungen com
17. Stooember 1924.)

Ueber bie Surchführung bei fdljsoetgerifch » beutfehen

protofolll übet bie @infut)rbef<f)ränfangen Pom ' 17.

9ioüeraber 1924 haben in Veen Vefpredhungen gwtfdhen
ben Vertretern ber ©dhroeigerif^en unb ber Seutfdhe«
^Regierung ftattgefunben, bie §u folgenben Verein»
barungen geführt haben :

Sri. 1. §« Äbänberung bel Sltt. 1, Ibf. 2 bei

eingangl erwähnten protofoEl wirb all geitpunft fiic
bte Aufhebung ber ©infuhrbef^ränfungen ftatt bei

30. ©epietnberl 1925 ber 31. Segember 1925 beftimmt.
Strt, 2. Sie Seutfcfie Regierung wirb fdhort Pom

1. Dftober 1925 ab bie ©infuhr aul ber @^weig Pön

iebem SewtEtgunglbeifahren frei ftellen ; aulgenomnten
hierpon ftnb folgenbe Darengruppen:
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liter macht aber in 24 Stunden 1,44 m^, in 3V Tagen
über 43 Wasser aus.

Beim Volumenmesser werden auch sehr geringe
Mengen richtig gemessen; beim Geschwindigkeitsmesser
ist dies nicht im gleichen Maße möglich, weil zum An-
lauf eine bestimmte Wassergeschwindigkeit vorhanden sein
muß, was eine bestimmte, mit dem größeren Durch-
messer steigende Wassermenge bedingt. Die in Artikel 19
festgelegten Ansprüche sind aus den Geschwindigkeits-
messern abgeleitet; an die Volumenmesser hätte man
bedeutend schärfere Anforderungen stellen können.

Ausdrücklich sei bemerkt, daß im allgemeinen die

Flügelradmesser neuester Bauart genauer zeigen als die

in Artikel 19 gestellten Anforderungen. Wir wollten le-

diglich zeigen, wie wichtig die Wahl des Systems und
die Wahl des Fabrikates auf die Dauer und auf die

Betriebsrechnung sein kann, und daß nicht ein unbedeu-
tender Mehrpreis, sondern die Ausführung und Zuver-
lässigkeit, die Meßgenauigkeit im neuen und reparierten
Zustand maßgebend sein sollen. Neue Messer zeigen
meist besser als die vom Gesetz verlangten Mindestem-
forderungen; wichtiger ist wohl der Umstand, wie genau
diese Messer nach ein bis zwei Jahrzehnten noch sind,
ob man sie beim späteren Nacheichen nur noch knapp
innert die Fehlergrenze bringt, oder ob sie auch weiter-
hin wesentlich innerhalb diesen Grenzen richtig zeigen.

(Fortsetzung folgt.)

Wohnungs-Sanierung.
Im schweizerischen Städteverband hielt der Berner

Stadtarzt Dr. Hauswirth einen interessanten Vortrag
über „Wohnungssanierung", dessen Quintessenz er
laut „Züricher Post" in die folgenden Postulate zusam«
menfaßte:

Eine der empfindlichsten Kriegsfolgen: der ungeheure
Mangel an gesunden und preiswürdigen Kleinwohnungen
kann auf dem Wege des kommunalen, des subventionier-
ten genossenschaftlichen und des privaten Wohnungsbaues
nicht in genügender Weise behoben werden. Trotz den

außerordentlichen finanziellen Anstrengungen von Bund,
Kantonen und Gemeinden, welche die obere Grenze der
Leistungsfähigkeit erreicht haben, wohnt ein unverhältnis-
mäßig großer Bruchteil unserer Bevölkerung, speziell in
den größern Städten, in Wohnungen, welche sanitarisch
absolut ungenügend sind, welche die Brutstätten chroni-
scher Volkskrankheiten bilden und speziell die Gesundheit
und die Sitten unserer heranwachsenden Jugend auf das
schwerste gefährden.

Die hygienisch ungenügenden Wohnungen der Städte
befinden sich hauptsächlich in den alten Stadtteilen.
In denselben ist teilweise ein weit vorgeschrittener wohn-
baulicher Zerfall zu konstatieren; derselbe bildet in Ver-
bindung mit dem oft vollständigen Mangel an sanitären
Einrichtungen, nebst beängstigender Uebervölkerung, den

Hauptgrund gesundheitlicher Schädigungen.
Diese ungesunden Wohnungen müssen als solche gänz

lich oder teilweise verboten werden, bis eine gründ-
liche Renovation ein Bewohnen wieder erlaubt. Die
gesetzlichen Bestimmungen zur Durchführung solcher
Wohnverbote sind meist nicht vorhanden und müssen
deshalb erlassen werden.

Die Altwohnungen sind heute meist die billigsten,
respektive einzig billigen und für gewisse Volkskreise auch
einzig erschwinglichen Wohnstäiten. Die gesetzliche Schlief-
sung derselben und die Versetzung deren Bewohner m
neue Wohnstätten bildet für diese Kreise à derartige
Verteuerung der Lebenshaltung, daß à öffentliche
Unterstützung eintreten muß, welcher der armenpoli-

zeiliche Charakter soweit möglich genommen werden sollte.
Der Wohnungsbau an der Peripherie der

Städte bildet neben den großen gesundheitlichen Vor-
teilen volkswirtschaftliche Nachteile, welche in Betracht
gezogen werden müssen. Einmal geht durch die bestän-
dige Flächenvergrößerung der Städte wertvolles Kultur-
land seinem eigentlichen Zwecke verloren, und sodann
entstehen durch die großen Entfernungen von ihren eigent-
lichen Verdienstgelegenheiten den betreffenden Bewohnern
oft empfindliche wirtschaftliche Schäden.

Viele kleine Gewerbetreibende, Arbeiter usw. sind be-

treffend Auskommen an die Stelle ihrer bisherigen Tä-
tigkeit gebunden.

Die gesetzlichen Wohnverbote entwerten die betreffen-
den Objekte, deren Mietzinsertrag oft das einzige Ein-
kommen der betreffenden Eigentümer bildet; eine maxi-
male hypothekarische Belastung verunmöglicht gleichzeitig
dasWlüssigmachen finanzieller Mittel zur Durchführung
der notwendigen sanitarischen Renovationen. In solchen
Fällen soll, gesunde Lage und ein genügender wohnbau-
licher Zustand der betreffenden Wohnungen vorausgesetzt,
und wenn andere Lösungen nicht in Frage kommen, die

verlangte Renovation aus öffentlichen Mitteln
durchgeführt werden.

Die Investierung öffentlicher Mittel in
Privatbauten bedarf einer gesetzlichen, heute meist
noch fehlenden Regelung. Die Investierung kann er-
folgen â fonds perdu oder zu gewissen Bedingungen
gegen Sicherstellung. Diese letztere kann geregelt werden:

a) eidgenössisch, durch einen neuen Art. 829 bis zum
Z. G. B.: „Wird ein Gebäude durch eine Renovation,
die unter Mitwirkung öffentlicher Gelder erfolgt, im
Werte erhöht, so kann der Eigentümer zur Sicherung
seines Gläubigers ein Pfandrecht in das Grundbuch ein-

tragen lassen, das allen andern eingetragenen Belastun-
gen vorgeht."

b) kantonal, aufbauend auf Art. 784 Z. G. B. im
Sinne öffentlich rechtlicher Grundlasten: Entweder durch

Erlaß eines Wohngesetzes oder ergänzender Bestimmun-
gen im Einführungsgesetz zum Z G. B. Kantonale Hy-
pothekargesetze sind mit diesen Neuerungen in Einklang
zu bringen.

Die angedeuteten Detailfragen werden am besten ge-

regelt in einem alle unsere Wohnverhältnisse umfassenden
eidgenössischen Wohn- und Siedelungsgesetz.

Die Angelegenheit wurde dem Verein für gemein-
nützigen Wohnungsbau überwiesen.

MâbNMgên übe? SW WVZK Se? MM?'
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(Zusatzprotokoll vom 8. September 1925 zum schweizerisch-

deutschen Protokoll über die Einfuhrbeschränkungen vom
17. November 1924.)

Ueber die Durchführung des schweizerisch-deutschen
Protokolls über die Einsuhrbeschränkungen vom ^ l7.
November 1924 haben in Bern Besprechungen zwischen
den Veriretern der Schweizerischen und der Deutschen

Regierung stattgefunden, die zu folgenden Verein-
barungen geführt haben:

Art. 1. In Abänderung des Art. 1, Abs. 2 des

eingangs erwähnten Protokolls wird als Zeitpunkt für
die Aushebung der Einsuhrbeschränkungen statt des

30. Septembers 1925 der 31. Dezember 1925 bestimmt.
Art. 2. Die Deutsche Regierung wird schon vom

1. Oktober 1925 ab die Einsuhr aus der Schweiz von

jedem Bswilligungsversahren freistellen; ausgenommen
hiervon sind folgende Warsngruppen:
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